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Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Am Dienstag, 9. Juni 2026, 20.00 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Seehalde, Mettmenhasli,
die nächste Gemeindeversammlung statt. 

Der Gemeinderat hat folgende Traktandenliste festgelegt:

1. Genehmigung Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde Niederhasli Seite   4

2. Genehmigung Kaufvertrag Grundstück Kat.-Nr. 2326, 
Lindenstrasse, Niederhasli Seite 23

3. Beantwortung Anfrage SVP Niederhasli nach § 17 Gemeindegesetz
Asylwesen (wird an der Gemeindeversammlung verlesen)

Aktenauflage
Die Akten liegen seit Dienstag, 12. Mai 2026, während der Schalteröffnungszeiten bei der
Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, Abteilung Präsidiales, Büro Nr. 14, zur
Einsicht auf. 

Anfragen
Anfragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse (Anfragerecht gemäss
§ 17 Gemeindegesetz), die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unter -
zeichnet an den Gemeinderat Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, gerichtet werden,
werden vom Gemeinderat schriftlich beantwortet und in der Versammlung bekannt gegeben.

Stimmberechtigung
An der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Niederhasli sind alle Schweizerinnen
und Schweizer stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in Niederhasli haben, das
18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-
sender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden.

Rekursmöglichkeiten
Mit Rekurs in Stimmrechtssachen kann innert fünf Tagen nach Publikation der Entscheide die
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Der
Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt
voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt wor-
den ist (§ 21a Abs. 2 VRG). 

Im Übrigen kann wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des
Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen, von der
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden (§§ 19 und 20 VRG).

In beiden Fällen ist das Rekursschreiben mit einem Antrag und dessen Begründung zu versehen
und an den Bezirksrat Dielsdorf, 8157 Dielsdorf, zu richten.
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Mehrzweckhalle Seehalde
Die Mehrzweckhalle befindet sich an der Seefeldstrasse 10 im Ortsteil Mettmenhasli. Die Mehr-
zweckhalle Seehalde ist rollstuhlgängig.

Kontakt
Bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung steht Ihnen die Gemeindeverwaltung, Abteilung
Präsidiales, gerne zur Verfügung (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch).

Beleuchtender Bericht
Die Beleuchtenden Berichte zu Gemeindeversammlungen sowie auch Jahresrechnung und Bud-
get werden jeweils auch auf der Website der Gemeinde, www.niederhasli.ch, unter der Rubrik
«Politik/Gemeindeversammlung» bzw. «Politik/Finanzen» aufgeschaltet.

Wünschen Sie künftig die regelmässige Zustellung der Beleuchtenden Berichte per Post? Lassen
Sie sich bei der Abteilung Präsidiales unter Angabe Ihrer Adresse in die Abonnenten-Liste eintra-
gen (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch / www.niederhasli.ch – Online-Schalter).

Niederhasli, 8. April 2026
Gemeinderat Niederhasli
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Traktandum 1
Genehmigung Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde Niederhasli

Bericht zur Jahresrechnung 2025

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2025 der politischen Gemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 3.65 Mio. ab. Budgetiert worden war ein Aufwandüberschuss von Fr. 0.56 Mio. Damit ist 
das Rechnungsergebnis um Fr. 4.21 Mio. besser als budgetiert. Hauptgrund dafür sind Rück -
erstattungen von Versorgertaxen durch den Kanton in Höhe von Fr. 3.01 Mio., welche entgegen
den gesetzlichen Grundlagen durch die Gemeinde getragen worden waren. Wegen der stark
gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner im Kanton fiel auch der Ressourcenausgleich um 
Fr. 1.40 Mio. höher aus als budgetiert. Mehrerträge waren zudem bei den allgemeinen Gemein-
desteuern (Fr. 0.49 Mio.) und bei den Grundstückgewinnsteuern (Fr. 0.27 Mio.) zu verzeichnen.
Ein noch besseres Ergebnis wurde durch um Fr. 1.54 Mio. höhere Gesundheitskosten verhindert.
Der Grossteil entfiel dabei auf die nicht beeinflussbaren Beiträge an die stationäre und ambu -
lante Pflegefinanzierung.

Alle Gemeindewerke erzielten Überschüsse, die Wasserversorgung Fr. 0.27 Mio., die Abwasser-
beseitigung Fr. 0.23 Mio. und die Abfallwirtschaft Fr. 0.02 Mio.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens weist Nettoinvestitionen von Fr. 1.06 Mio.
aus und damit Fr. 3.52 Mio. weniger als budgetiert. Zurückzuführen ist dies auf Verzögerungen
bei den drei Grossprojekten Sanierung Hofstetterstrasse, Neubau Tagesstrukturen Zentralschul-
haus und Projektierung Ausbau/Erweiterung Gemeindehaus: Statt Fr. 3.68 Mio. wurden nur 
Fr. 0.23 Mio. ausgegeben.
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Abweichungen der Erfolgsrechnung (gerundet auf Fr. 100)

0 Allgemeine Verwaltung 
Minderaufwand netto Fr. 130'000 (JR: 3'115'600 / B: 3'245'600)

Leicht tiefere Kosten in diversen Konten führten zu einem tieferen Nettoaufwand.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Minderaufwand netto Fr. 22'300 (JR: 2'507'500 / B: 2'529'800)

Der höhere Beitrag an die KESB (Erwachsenenschutz) konnte durch einen tieferen Betriebsbei-
trag an die Polizei RONN und ein geringeres Defizit des Betreibungsamts kompensiert werden.

2 Bildung
Minderaufwand netto Fr. 74'400 (JR: 19'112'500 / B: 19'186'900)

Der Gesamtaufwand wurde mit einer Abweichung von nur 0.4% sehr genau budgetiert. Diverse
Mehr- und Minderkosten hoben sich per Saldo praktisch auf.

3 Kultur, Sport und Freizeit
Minderaufwand netto Fr. 293'500 (JR: 2'191'200 / B: 2'484'700)

Der Betriebsbeitrag ans Mehrzweckgebäude Seehalde fiel um Fr. 0.10 Mio. und derjenige an die
Sportanlage Erlen um Fr. 0.14 Mio. tiefer aus.

4 Gesundheit
Mehraufwand netto Fr. 1'539'100 (JR: 5'564'300 / B: 4'025'200)

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung fielen massiv höher aus als budgetiert, nämlich bei der
stationären Pflege um Fr. 0.63 Mio. und bei der ambulanten Pflege um Fr. 0.70 Mio. Zudem
ergab sich bei der Spitex Regional ein markantes Defizit, wovon auf die Gemeinde Niederhasli
Fr. 0.20 Mio. entfielen.

5 Soziale Sicherheit
Minderaufwand netto Fr. 2'488'800 (JR: 4'581'800 / B: 7'070'600)

Die weitaus gewichtigste Abweichung betraf die Rückerstattung von Versorgertaxen durch den
Kanton von Fr. 3.01 Mio. Diese waren einst entgegen den gesetzlichen Grundlagen durch die
Gemeinde getragen worden. Höhere Aufwendungen ergaben sich hingegen bei der gesetz -
lichen wirtschaftlichen Hilfe (+ Fr. 0.22 Mio.) und beim Asylwesen (+ Fr. 0.23 Mio.).

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Minderaufwand netto Fr. 338'500 (JR: 1'599'100 / B: 1'937'600)

Bei den Gemeindestrassen fiel der Nettoaufwand wegen tieferer Unterhaltskosten und gerin -
geren Anschaffungen um Fr. 0.26 Mio. tiefer aus. Auch der Beitrag an den Zürcher Verkehrs -
verbund (ZVV) war um Fr. 0.08 Mio. tiefer als budgetiert.
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7 Umweltschutz und Raumordnung
Minderaufwand netto Fr. 152'700 (JR: 445'300 / B: 598'000)

Bei den steuerfinanzierten Bereichen wurden diverse Planungs- und Projektarbeiten nicht aus-
geführt. Die gebührenfinanzierten Gemeindewerke erzielten folgende Ergebnisse:

Wasserwerk Fr. 274'500 (Budget Fr. 231'500):
Knapp besseres Ergebnis, hauptsächlich wegen nicht ausgeführten Planungen und tieferen
Abschreibungen.

Abwasserbeseitigung Fr. 225'500 (Budget Fr. 455'200):
Massiv tieferer Ertragsüberschuss wegen eines um Fr. 0.11 Mio. höheren Betriebsbeitrags an die
ARA Fischbach und eines Schadensfalls wegen illegaler Entsorgung. Es besteht die Hoffnung,
dass der Verursacher belangt werden kann.

Abfallwirtschaft Fr. 19'700 (Budget - Fr. 27'300):
Kleiner Ertragsüberschuss statt eines geringen Defizits.

8 Volkswirtschaft
Minderertrag netto Fr. 20'000 (JR: 908'900 / B: 928'900)

Diverse kleinere Abweichungen kompensierten sich.

9 Finanzen und Steuern
Mehrertrag netto Fr. 2'262'000 (JR: 41'854'400 / B: 39'592'400)

Wegen der stark gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner im Kanton fiel auch der Ressourcen-
ausgleich um Fr. 1.40 Mio. höher aus als budgetiert. Mehrerträge waren zudem bei den allge-
meinen Gemeindesteuern (Fr. 0.49 Mio.) und bei den Grundstückgewinnsteuern (Fr. 0.27 Mio.)
zu verzeichnen.

Abweichungen der Investitionsrechnung

Bei den folgenden Investitionsprojekten ergaben sich zwischen Budget und Jahresrechnung
Abweichungen von über Fr. 100'000 (+ = Mehrausgabe/-einnahme, - = Minderausgabe/-ein-
nahme, gerundet auf Fr. 100):

-  Fr. 976'800        Projekt An- und Umbau Gemeindehaus, erst Vorbereitungsarbeiten für Pro-
                            jektkredit

-  Fr. 460'000        Erneuerung ICT-Infrastruktur Primarschule 2025 nicht ausgeführt

-  Fr. 912'200        Neubau Gebäude Tagesstrukturen Zentralschulhaus, Baubeginn später als 
                            erwartet

-  Fr. 859'000        Sanierung Hofstetterstrasse, erst Projektkosten, Realisierung 2026

-  Fr. 539'500        Wasserleitung Hofstetterstrasse, erst Projektkosten, Realisierung 2026 

+ Fr. 256'700        Sanierung Quellwasserpumpwerk Oberhasli, nicht budgetiert, Restkosten 2026

-  Fr. 286'500        Wasseranschlussgebühren, Mindereinnahmen wegen wenig Neubauprojekten
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Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

Nach Beurteilung der Revipro AG, Thalwil, entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezem-
ber 2025 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die politische Gemeinde Niederhasli geltenden
Vorschriften. 

Die Revipro AG empfiehlt, gemäss Bericht vom 10. März 2026, die vorliegende Jahresrechnung
zu genehmigen. 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde
Niederhasli in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17. März 2026 geprüft.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der politischen Gemeinde
Niederhasli finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der
Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur
Kenntnis genommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung
2025 der politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu
genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Niederhasli
4. Mai 2026
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Traktandum 2
Genehmigung Kaufvertrag Grundstück Kat.-Nr. 2326, Lindenstrasse, Niederhasli

Antrag 

Die Gemeindeversammlung, gestützt auf diesen Antrag des Gemeinderats und in Anwendung
von Art. 15 Ziffer 8 der Gemeindeordnung,

beschliesst:

1. Das Grundstück Kat.-Nr. 2326, Lindenstrasse, Niederhasli, mit einer Gesamtfläche von 
5'930 m2 wird von der Steiner AG, Zürich, zu einem Kaufpreis von Fr. 3'491'340.– erworben.

2. Der Gemeindepräsident und der Gemeindeschreiber werden ermächtigt, den Kaufvertrag zu
unterzeichnen und geringfügige Abweichungen gegenüber den heute vorliegenden Entwür-
fen in eigener Kompetenz zu genehmigen. Des Weiteren wird der Gemeinderat ermächtigt,
die erforderlichen finanziellen Mittel für den Kaufpreis zu beschaffen.

Weisung

Ausgangslage
Im Januar 2025 erkundigte sich die Steiner Development AG, Zürich, bei der Gemeinde nach
dem Interesse am Erwerb des Grundstücks Kat.-Nr. 2326 an der Lindenstrasse in Niederhasli. Das
unüberbaute und in der Zone für öffentliche Bauten befindliche Grundstück befindet sich zwi-
schen dem Freizeitzentrum Huebwiesen und der Schulanlage Linden. Es umfasst eine Fläche von
5'930 m2.



Der Gemeinderat hat daraufhin entschieden, mit der Grundeigentümerin konkrete Verhandlun-
gen zum Erwerb dieses für die politische Gemeinde attraktiven Grundstücks zu führen. Da sich
die Steiner AG derzeit in der Nachlassstundung befindet, erfolgte der Kontakt über die Steiner
Development AG.

Erwägungen

Aufgrund seiner Lage zwischen bereits für öffentliche Zwecke genutzten Grundstücken und der
bestehenden Zonierung kann dieses Grundstück der Gemeinde mittel- bis langfristig verschie-
dene Nutzungsoptionen bieten. Obwohl die Gemeinde bezugnehmend auf die kürzlich aktua-
lisierte Schulraumplanung nicht zwingend auf neue Grundstücksflächen angewiesen ist, könnte
das Gelände zu gegebener Zeit beispielsweise einer Erweiterung des bestehenden Schulareals
dienen. Des Weiteren rechtfertigt sich ein Erwerb als Baulandreserve aufgrund der mittel- und
langfristig allgemein zu erwartenden Wertentwicklung von Liegenschaften.

Das Grundstück liegt in der Zone für öffentliche Bauten und darf demnach nur mit Gebäuden
bebaut werden, welche öffentlichen Aufgaben dienen. Diese Einschränkung beeinflusst auch
den Wert des Grundstücks. Basierend auf einer Bewertung der Wüest Partner AG, welche von
einem Marktwert von Fr. 3.65 Mio. ausgeht, wurde mit der als Vertreterin der Grundeigentüme-
rin eingesetzten Steiner Development AG ein Kaufpreis von Fr. 3 Mio. ausgehandelt. Dies unter
der Bedingung, dass die Gemeinde als erwerbende Partei die anfallenden Grundstückgewinn-
steuern sowie die Gebühren und Auslagen des Notariats und Grundbuchamts übernimmt.
Unter Berücksichtigung der provisorischen Steuerberechnung ergibt sich ein Kaufpreis von 
Fr. 3'491'340.– was Fr. 588.75 pro m2 entspricht. Das für das Nachlassverfahren zuständige
Bezirksgericht Zürich hat den diesbezüglichen Antrag des eingesetzten Sachverwalters gut -
geheissen und der Steiner AG die notwendige Ermächtigung zum Abschluss des Grundstück-
kaufvertrags mit der Gemeinde Niederhasli erteilt.

Das Grundstück soll aufgrund der derzeit noch ungewissen Zweckbestimmung vorerst als Bau-
landreserve dem Finanzvermögen zugewiesen werden. Ein späterer Übertrag in das Verwal-
tungsvermögen hätte einen separaten Beschluss des zuständigen Organs zur Folge. Gemäss 
Art. 15 Ziffer 8 der Gemeindeordnung (GO) ist die Gemeindeversammlung zuständig für die
Investition in Liegenschaften des Finanzvermögens ab einem Betrag von Fr. 3 Mio.

Schlussbemerkungen

Aufgrund seiner Lage zwischen der Schulanlage Linden und der Freizeitanlage Huebwiesen, Nie-
derhasli, kann das von der Steiner AG zum Kauf angebotene, 5'930 m2 grosse Grundstück Kat.-
Nr. 2326, der Gemeinde mittel- bis langfristig verschiedene Nutzungsoptionen bieten. Da die
Zweckbestimmung derzeit offengelassen wird, soll das Grundstück der Gemeinde vorerst als
Baulandreserve dienen. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, durch Gutheissung
des Kaufvertrags dieser Investition in Liegenschaften zuzustimmen.
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft gemäss Weisung und dem Antrag zuhan-
den der Gemeindeversammlung, in der Fassung vom 3. März 2026 besprochen und aus finanz-
politischer Perspektive geprüft. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat keine Einwendungen und unterstützt den Antrag des
Gemeinderats. Daher empfiehlt die RPK der Gemeindeversammlung, den Kaufvertrag für den
Erwerb des Grundstücks Kat.-Nr. 2326, Lindenstrasse, Niederhasli, zu genehmigen. 

Rechnungsprüfungskommission Niederhasli
4. Mai 2026
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